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BUNDESGESETZ, MIT DEM DAS ALLGEMEINE SOZIALVERSICHERUNGSGESETZ, 

DAS GEWERBLICHE SOZIALVERSICHERUNGSGESETZ, DAS BAUERN-SOZIALVER-

SICHERUNGSGESETZ UND DAS BEAMTEN-KRANKEN- UND UNFALLVER-

SICHERUNGSGESETZ GEÄNDERT WERDEN SOLL (2. SOZIALVERSICHERUNGS-

ÄNDERUNGSGESETZ 2010 – 2. SVÄG 2010); STELLUNGNAHME  

 

GZ. BMG-96100/0014-II/A6/2010 

 

 

 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
zu dem im  Betreff genannten Gesetzesentwurf ergeht seitens der Österreichischen Post AG 
nachstehende Stellungnahme: 
  
Zu Artikel 4 Z 2: 
 
Im Bereich der Österreichischen Post AG sind derzeit weder die Tatsache noch die Höhe einer 
allfälligen ausländischen Rente bekannt, sodass der Meldepflicht im Sinn des § 14 Abs. 2 B-KUVG 
unter Zugrundelegung des vorhandenen Datenbestandes nicht nachgekommen werden kann. 
 
Zu Artikel 4 Z 4: 
 
Zu § 22b Abs. 3: 
 
Wenn der von einer ausländischen Rente zu entrichtende Krankenversicherungsbeitrag die Höhe 
der gleichzeitig bezogenen inländischen Pensionsleistung übersteigt (d.h. dass die Einbehaltung 
zu einem negativen Netto führt), sollte der gesamte von der ausländischen Rente zu entrichtende 
Krankenversicherungsbeitrag von der Versicherungsanstalt vorgeschrieben werden. 
 
Eine (wie im Begutachtungsentwurf vorgesehene) teilweise Einbehaltung und Abfuhr des auf die 
ausländische Rente entfallenden Krankenversicherungsbeitrages durch die die inländische 
Pensionsleistung auszahlende Stelle und Vorschreibung des Restbetrages durch die 
Versicherungsanstalt bedingt einerseits eine laufende Abstimmung und bedeutet trotzdem einen 
doppelten Verwaltungsaufwand infolge der Zweigleisigkeit der Einbehaltung. Im Sinn der 
Verwaltungsvereinfachung sollte daher nur eine Stelle mit der Einbehaltung bzw. Einhebung 
befasst sein. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
         
      Für die Österreichische Post AG 
           im Auftrag 
 
 
 
 
       Dr. Albert Lechner 
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